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II 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich 
in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Bauge-
setzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die Aus-
weisung ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschut-
zes dient sowie für Bauleitpläne für Häfen und Werften (§ 78 
Abs. 1 Satz 2 WHG).  
Ausnahmsweise kann das Landratsamt Neustadt an der Aisch - 
Bad Windsheim abweichend von genannten Verbot nach § 78 
Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete unter den 
Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 
Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde 
bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen 
für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beur-
teilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere 
zu berücksichtigen: 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger 
und Unterlieger, 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden 
Hochwasserschutzes und 
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB 
entsprechend. 
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Er-
richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für 
Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und 
Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hoch-
wasserschutzes des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG). 
Im Einzelfall kann das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) 
Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim abweichend von § 78 
Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher An-
lagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 
WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben 
a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesent-
lich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem 
Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausge-
glichen wird, 
b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser 
nicht nachteilig verändert, 
c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen 
ausgeglichen werden können. 

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch 
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78 
Abs. 5 Satz 2 WHG). 
Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt: 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, 
die den Wasserabfluss behindern können, 
2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stof-
fen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 
3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb 
von Anlagen, 
4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Ge-
genständen, die den Wasserabfluss behindern können oder 
die fortgeschwemmt werden können, 
5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit 
diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes ge-
mäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen, 
7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für 
Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und 

                                                
1 [Heizölverbraucheranlagen sind Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen] 

Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwas-
serschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung oder 
Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflus-
ses auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie 
für Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen o-
der im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind. 
Das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) Neustadt an der 
Aisch-Bad Windsheim kann im Einzelfall abweichend von den zu-
vor genannten Verboten Maßnahmen zulassen, wenn  

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, 
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden und 
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebli-
che Sachschäden nicht zu befürchten sind  

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 2 Satz 1 
WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genann-
ten Nummern 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die Nach-
barschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG). 

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen 
versehen oder widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 Satz 2 WHG). 
Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmittel-
bar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a 
Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüglich aus dem Ge-
fahrenbereich zu entfernen. 
Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbrau-
cheranlagen in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
verboten. Das Landratsamt Neustadt an der Aisch - Bad Winds-
heim kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen 
weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich ver-
tretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die Heizölverbraucher-
anlage hochwassersicher errichtet wird. 
In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen1 insbe-
sondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). We-
sentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher 
auszuführen. Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen 
(JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten insbeson-
dere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zu-
dem haben Betreiber prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV 
die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 
AwSV zu beachten.  
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen 
des Landratsamts über die Festsetzung eines Überschwem-
mungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung 
endet, sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des Über-
schwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfah-
ren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren. Im begründeten Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt 
Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim höchstens um zwei wei-
tere Jahre verlängert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG). 
 

Weitere Informationen: 
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete werden im Themenbereich Naturgefahren des Um-
weltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit dokumentiert. Unter 
www.iug.bayern.de sind auch weitere Informationen zu Über-
schwemmungsgebieten sowie rechtliche Grundlagen und Hin-
weise zum Festsetzungsverfahren zu finden. Wasserspiegellagen 
sind beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 
 

Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, 17.07.2023 
gez. Helmut Weiß, Landrat 

 
LkrABl. Nr. 16/2023 

 
_____________________ 

http://www.iug.bayern.de/
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Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad 

Windsheim  

Anlage  Übersichtskarte M = 1 : 25.000 

Bestandteil zur vorläufigen Sicherung des 
Landratsamtes Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
über das Überschwemmungsgebiet für den Strahlbach, 
Gewässer III. Ordnung, von Fluss-km 0,000 bis 2,940 im 
Bereich  
der Kreisstadt Neustadt a.d. Aisch Landkreis Neustadt 
a.d. Aisch – Bad Windsheim

vom _______________ 

Landratsamt Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim 
Neustadt a.d. Aisch, ____________ 

_________________________ 
Helmut Weiß 
Landrat 
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